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Geschätzte Klienten! 

In diesem Newsletter wollen wir Sie über den „Lockdown-Umsatzersatz für den 
harten Lockdown“ sowie den „Erweiterten Umsatzersatz für den 
Lockdown Light“ informieren. 

 

Lockdown-Umsatzersatz „harter Lockdown“ 
Die gute Nachricht vorab: Wir haben für alle betroffenen Klienten vom „Lockdown Light“ 
den Zuschuss bereits beantragt und für viele auch bereits Zusage und Geld erhalten. 

Heute startet der „harte Lockdown“ der vorläufig bis zum 6. Dezember laufen wird. 

Auch für diesen Lockdown gibt es wieder die Möglichkeit des Antrags auf Umsatzersatz.  

Der Antrag hierfür startet aber erst voraussichtlich am 23.11.2020 

Wir werden diesen Antrag wieder für Sie durchführen, sofern wir von Ihnen keinen 
Widerspruch erhalten. Diese stillschweigende Zustimmung gilt in diesem Fall auch als 
„Spezialvollmacht“ für die Einbringung dieses Antrags. 

Die Details sind noch nicht endgültig festgelegt (!) was wir aber vorläufig wissen: 

 Gefördert werden alle Betriebe, die DIREKT vom Lockdown betroffen sind 
o Handel 
o Persönliche Dienstleistungen 

 Es ist unschädlich, trotz Lockdown Umsätze (zB. Gutscheine oder Online-Dienste) zu 
machen – dies kürzt die Förderung NICHT 

 Die Förderung beträgt 20-80 % (je nach Branche) von 2/3 (für 20 Tage Lockdown) 
des November-2019-Umsatzes. 

 Liegen keine UVA 2019 vor, so wird 1/12 des letzten veranlagten Jahres vergütet. 
 Von einer Förderung ausgeschlossen sind Betriebe, die Mitarbeiter kündigen. 

 
Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Lohnverrechnung auf, um 
Kurzarbeit zu beantragen, sofern dies noch nicht erfolgt ist – die Frist 
endet am 6. Dezember – es braucht aber einiges an Vorlaufzeit – 
melden Sie sich bitte baldmöglichst bei der Lohnverrechnung! 
 

Wir werden für alle unsere Klienten, welche für den Zuschuss in Frage kommen, diesen 
Antrag in den kommenden Tagen einreichen. Sie müssen uns dazu nicht extra beauftragen. 
Nur, wenn Sie den Antrag selbst einreichen wollen, so geben Sie uns bitte Bescheid! 
Ansonsten gilt das „Stillschweigen“ als Auftrag und Spezialvollmacht für den Antrag. 
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Erweiterter Umsatzersatz für Gastro, Kultur und Freizeit 
Für all jene Betriebe, die bereits vorher („Lockdown Light“) einen Umsatzersatz erhalten 
haben, wird automatisch ein Zusatzbetrag von 20% des Erstattungsbetrags für November 
ausbezahlt, welcher die 6 zusätzlichen Lockdown-Tage im Dezember abdeckt. 

 

Gemeinsam mit uns werden Sie diese Krise meistern! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag.(FH) Arno Josef Abler 
Steuerberater 
Geschäftsführender Partner 
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Bitte beachten Sie die Informationen betreffend Datenschutz-Grundverordnung sowie unsere 
Datenschutzerklärung unter www.awion.com/go/datenschutz  

 

 


